[bookmark: _GoBack]Unterlagen, die bei einer Testamentseröffnung eingereicht werden müssen:

· Antrag auf Testamentseröffnung (Formular auf den Internetseiten der Amtsgerichte, kann aber auch formlos gestellt werden)

· Sterbeurkunde im Original

· Testament im Original



Unterlagen, die an das Nachlassgericht gesandt werden, wenn das Verwahrgericht nicht das Nachlassgericht ist:

· Originaltestament 

· Originalumschlag

· Beglaubigte Abschrift des Eröffnungsprotokolls

· Anschreiben

· ggf. bereits eingereichte Unterlagen der Erben 

· ggf. Sterbenachweis


Für die Originale werden für die Akte beglaubigte Abschriften gefertigt.
Das ZTR wird über die Abgabe informiert.
